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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Wie viele Medientitel führt die zentrale Landesbib-

liothek an ihren verschiedenen Standorten insgesamt? 

 

Zu 1.: Insgesamt führt die Zentral- und Landesbiblio-

thek Berlin (ZLB) rd. 3,5 Mio Medieneinheiten in ihrem 

Bestand. 

 

 

2. Wie hoch ist der jährliche Etat der ZLB für die 

Neubeschaffung von Titeln? 

 

Zu 2.: Der Medienetat liegt bei ca. 2 Mio € pro Jahr. 

 

 

3. Wie verteilen sich die Titel auf die einzelnen 

Standorte? 

 

Zu 3.: Die Medien verteilen sich auf die Standorte wie 

folgt:  

 

Standort Amerika- Gedenkbibliothek (AGB):  

ca. 700.000  

Berliner Stadtbibliothek (BStB): ca. 1,3 Mio 

Außenmagazin am Westhafen: ca. 1,5 Mio  

 

 

4. Nach welchen Kriterien werden Titel für die ZLB 

beschafft? 

 

Zu 4.: Die Medien werden in der ZLB auf der Grund-

lage von Erwerbungsprofilen der Fachbereiche beschafft. 

Diese sind auf der Website der ZLB unter den einzelnen 

Fachgebieten nachzulesen. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nach welchen Kriterien werden Titel aus dem Be-

stand aussortiert? 

 

Zu 5.: Die Medien werden in der ZLB nach umfang-

reichen Archivierungsgrundsätzen aufbewahrt und nach 

einer Aussonderungsrichtlinie aussortiert. Grundlage für 

die „Richtlinien für die Aussonderungen von Medien der 

ZLB“ sind das „Gesetz über die Errichtung der Stiftung 

ZLB“, das „Gesetz über die Ablieferung von Pflicht-

exemplaren“ und die „Verordnung über die Ablieferung 

amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken“. Die 

Richtlinie definiert vor allem, was nicht aussortiert wer-

den darf: Pflichtexemplare, Medien über Berlin, Medien 

mit Raubgutverdacht (vor 1945). Darüber hinaus regeln 

die über 100 Seiten umfassenden Archivierungsgrundsät-

ze für die einzelnen Fachgebiete anhand von zahlreichen 

fachlichen Kriterien, wie und was archiviert und was 

aussortiert wird.  

 

 

6. Muss bei einer Zusammenlegung der Standorte mit 

einer Reduzierung der Zahl an Titeln gerechnet werden? 

 

Zu 6.: Nein. 

 

 

Berlin, den 09. März 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Tim Renner 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Mrz. 2015) 

 


